
 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 
 

Bebauungsplan Wetzlar Nr. 259 „Nauborner Straße, Gemarkungsgrenze, Solmserstraße, Lud-
wig-Erk-Straße“, 2. Änderung 
 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m.  
§ 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 1. Halbsatz BauGB 
 

STELLUNGNAHME: 1. Regierungspräsidium Gießen, Schreiben vom 14.12.2017 



 

1.1 Zu 1.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter Punkt 3.5 – 
Überschwemmungsgebiet in die Begründung zum Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 



 

1.2 

Zu 1.2: Der Hinweis bezüglich einer Begleitung sämtlicher Erdarbeiten 
durch einen unabhängigen qualifizierten Sachverständigen wird an den 
Bauherren weitergeleitet. Dieser hat bereits eine Bodenuntersuchung auf 
umweltrelevante Stoffe durchgeführt.  
 
 
Zu 1.3: Der Hinweis bezüglich der Einholung weiterer Informationen zur 
Altablagerung bei der Wasser- und Bodenbehörde des Lahn-Dill-Kreises 
und bei der Stadt Wetzlar wurde bereits berücksichtigt. Die benannten 
Behörden wurden im Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 13 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, 1. Halbsatz BauGB beteiligt. 
 
 
Zu 1.4: Die Hinweise zum vorsorgenden Bodenschutz werden zur Kennt-
nis genommen und wurden teilweise bereits berücksichtigt. Der Investor 
ließ vor dem Kauf des Grundstücks von einem Gutachter eine Untersu-
chung mit Probebohrungen durchführen.   
 
 
 

 

1.4 

1.3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Zu 1.5: Der Hinweis bezüglich des zu verwendenden Bodenaushubs bei 
Erdarbeiten wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Unter Punkt 
3.12 „Erdarbeiten“ wird eine entsprechende Formulierung in die Begrün-
dung aufgenommen.  
 
 

1.6 

Zu 1.6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Da es sich um eine 
verhältnismäßig kleine, geschlossene Turnhalle handelt, wird weder von 
einer Überschreitung der im Allgemeinen Wohngebiet geltenden Lärmim-
missionsrichtwerte durch aus der Halle emittierte Geräusche, noch durch 
den An- und Abfahrtsverkehr ausgegangen. Die Turnhalle wird über die 
Solmserstraße und nicht durch das Wohngebiet erschlossen. Aufgrund 
der geringen Größe der Turnhalle wird nicht von einem übermäßigen Ver-
kehrsaufkommen ausgegangen. 
 

1.7 

Zu 1.7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Der 
Investor wird auf die 2 ehemaligen Bohrlöcher hingewiesen.  
 



 

Zu 1.8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Eine 
entsprechende textliche Festsetzung wird in den Bebauungsplan unter 
Punkt 4.3 „Grünordnerische Festsetzungen“ aufgenommen. 
 

1.8 



 

1.9 

Zu 1.9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teilweise be-
rücksichtigt. Zwei Altflächen innerhalb des Geltungsbereichs werden nach-
richtlich übernommen Zudem werden den textlichen Festsetzungen Kenn-
zeichnungen und Hinweise beigefügt. Diese wurden teilweise aus der 1. 
Änderung des Bebauungsplans übernommen  
 1.10 

Zu 1.10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksich-
tigt. Die Bezeichnung „Dauerkleingärten“ wird nun auch in der Begründung 
verwendet. 



 

2.1 Zu 2.1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Die Hinweise wurden unter Punkt 3.8 „Bombenabwurfgebiet“ aufgenom-
men. Des Weiteren wird das Schreiben an den Investor weitergeleitet.  
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STELLUNGNAHME: 2. Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst des 
Landes Hessen, Schreiben vom 04.01.2018 



 



 

3.1 

Zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die 
Fläche mit der Festsetzung „Parkanlage“ wird mit einer Pflegeverpflich-
tung belegt. 
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STELLUNGNAHME: 3. Hessen Forst, Forstamt Wetzlar, Schreiben vom 28.11.2017 



 

4.1 

Zu 4.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Leitungen befinden 
sich außerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans und können 
daher nicht als Versorgungsleitungen festgesetzt werden.  
 
Um eine Beschädigung der Leitungen zu vermeiden, wurde die Stellung-
nahme an den Bauherren weitergeleitet. 
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STELLUNGNAHME: 4. Deutsche Telekom Technik GmbH, Schreiben vom 11.12.2017 



 



 

5.1 

Zu 5.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und wurde bereits be-
rücksichtigt; die Enwag wurde beteiligt. Mit der Enwag werden derzeit ver-
schiedene Maßnahmen zur Sicherung der Leitungen erörtert.   
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STELLUNGNAHME: 5. PLEdoc GmbH, Schreiben vom 27.11.2017 



 



 



 

6.1 

Zu 6.1: Die Anregung wird berücksichtigt. Die L 3053, der Wetzbach und 
die Ludwig-Erk-Straße werden im Bebauungsplan bezeichnet. 
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STELLUNGNAHME: 6. Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg, 
Schreiben vom 18.12.2017 



 

Zu 7.1: Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Ein Hinweis auf § 21 HDSchG wird in den Textteil des Bebauungsplans 
aufgenommen. 

7.1 
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STELLUNGNAHME: 7. Hessen Archäologie, Landesamt für Denkmalpflege Hessen, 
Schreiben vom 29.11.2017 
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STELLUNGNAHME: 8. Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Abteilung Umwelt, Natur 
und Wasser, Schreiben vom 29.11.2017 

Zu 8.1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Abgesehen von Fun-
damenten für Spielgeräte und Fußgängerbrücke sind keine Bodenverän-
derungen im Überschwemmungsgebiet vorgesehen.  

8.1 



 

8.2 Zu 8.2: Der Anregung wird entsprochen, es werden nun Festsetzungen 
zum Niederschlagswasser in den Bebauungsplan aufgenommen.  
 

Zu 8.3: Der Anregung wird entsprochen, es werden nun Festsetzungen 
zum Bodenschutz in den Bebauungsplan aufgenommen.  

8.3 



 


